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1

Sammlung für das Rote Kreuz.

Die während der Zeit  von Mitte Juni  bis Mitte 
SeptemDer im ganzen Kreise aogehaltene Sammlung 

für das Rote  Kreuz ergab die schöne Summe von 
1679 K  welche bereits an das Vereinspräsidium in 
Krakau übersendet wurde.  Es sei nun hier allen edel
herzigen Spendern für ihre opferireudige Ges innung 
im Namen der verwundeten Soldaten und im Namen 

der von Krankheiten heimgesuchten Menschheit der 

herzlichste Dank ausgesprochen.

2 

Einsetzung des Guuvernementschulrates. 

Verordnung des k u. k. Mihtar-General-Gouverneurs 

vom 7. August  1916.

A ul  Grund der Genehmigung des Armeeober 

kommandos wird verordnet,  wie folgt:

§ !•
Zur  Beratung  des M il Generalgouvernements 

auf  dem Gebiete des U nterrichts- und Erziehungs- 

Wesens und der Schulaufsicht wird der „Gouverue-  
wentsohuirat“ eingesetzt.

§ S.

Der  Begutachtung des Gouvernementschulrates 
unterliegen alle Angelegenheiten,  die das Unterrichts- 
und Erziehungsweseu oder die Schul aulsicht im ganzen 
Mil itär-Generalgouvernement betreffen oder v o m  Mili
tär-Generalgouverneur fallweise zugewiesen wurden.

Demnach gehört  in Fragen des U nterrichts,- 
Erziehungswesens sowie der Schulaufsicht zum W ir 
kungskreise des Gouvernemeutsohuli 'ases insbesondere 
die Begutachtung:

a) der vo m  J\fil.-Gen.-Gouvernement zu erlas
senden Verordnungen und Normalerlässe.

b) der Jah' - isvorausohläge.

c) der Normallehrpläne,  Lehrbücher, Lehrmittel 
unu BeiiruehHle.

d; der Errichtung, Fortlünrung, Erweiterung  

und Schliessung von Unterrichts- uud Erz iehungsan
stalten.

e) der Subventionierung von pi ivaten Unter
richts- und Erziehungsanstalten

Der Gouvernementschulrat kann iu Ang el egen 
heiten seines Wirkungskreises auch aus eigener Ini

tiative dem Mil .-Geu.-Gouveruemeut Anträge  und 
Gutachten vorlegen
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§ 3.

Vorsitzender des Gouverimmentschulrates i*t 
der Chef  des Zivil latideskommissanates.

Mitglieder des Gou vernementschulrates sind:

a) dre> Vertreter der katholischen Kirche, je 

ein Vertreter der protestantischen und jüdischen 

lieligionsgesellschait.

b) vier Fachmänner des Schulwesens.

c) je  em Vertreter der Städte, Kielee, Lublin 
Piotrköw und Radom.

d; sechs V'ertreter des Zentralh.lfskomitees.
e) ein Vertreter des Vereines „Po lska  Macierz 

Szkolna“ .

Der Vorstand der Schulabteilung des Mi l -Gen. -  
Gouveniements,  die dem Mil itärgeneralgouvernement 

zugeteilten Schulaulsichtsorgane und die lall weise 
entsendeten behördlichen Vertreter haben an den 

Beratungen teilzunehmeu und die in Beratung  ste
llenden Entwürfe des Mil itär-Generalgouvernements 

zu begründen.

Der Vorstand der Schulabtei lung des Militär- 

Generalgouvernements ist Stellvertreter des Vorsit

zenden und tritt bei dessen Abwesenheit  iu seine 

Rechte. 4

§
Die im § 3. lit a) bezeiohneten Vertreter ernennt 

der Mil itär-General-Gouverneur,  und zwar  die Ver

treter der katholischen Kirche nach An höru ng der 
Bischöfe iu Kielce,  Sandomh-rz und Lublin,  den Ver
treter der protestantischen Religionsgeselhscliaft nach 
Anhörung der evangeliscl i -augsburgischeu Superiu- 

tendentur m Lublin,  den Vertreter der jüdischen Re-  
ligionsgesel Ischalt nach Anh örung der jüdischen 
Kultusgemeinden m Kielce, Lublin,  Riotrkow und 

Radom.

Die in § 3 lit b) b e z e i c h n t e n  Fachmänner er

nennt der Mil itär-Generalgouverneur auf  Grund der 

Anträge  des Zentralhiltskomitees in Lublin.  Die, A n 

träge werden dem Mil itärgeneralgouvernement in der 

Weise vorgelegt,  dass für jeden der vier Fachmänner 

je drei Personen in Vorschlag gebracht werden.

Die im § 3 lit c) bezeiohneten \ ertreter werden 
Von der Stadtgemeindevertretuug,  oder, wenn eine 

solche nicht besteht, vom städtischen Hilfskomitee 

entsendet.

Die :m § 3 nt d) bezeiohneten Vertreter wer
den vom Zentralhil fskomitee aus seiner Mitte oder 
aus sonstigen fachkundigen Personen entsendet.

Der im § 3 lit e) bezaichnete \ ertreter wird 

vom Zent ialbureau des Vereines „Po lska Macierz 
Szkolna“ in Lubl in entsendet.

Die Entsendung der im § 3 l.t. c, d, e bezeich- 

neten Vertreter bedarf der Bestätigung  des Militär- 
general gou verne urs

Wenn eine Erklärung des Bischofs, der Superin- 
tendentur der Kultusgemeinden oder des Zentralhil fs
komitees, eme Entsendung durch die Stadcgemeiude' .  
Vertretung, das städtisene Hilfskomitee,  durch das 

Zentralhil fskomitee oder durch das Zentralbureau des 

Vereines „Po lska Macieiz  Szkolna 1* innerhalb viel. 
W och en  nach der hierauf gerichteten Einladung des 
Mil itär-Generalgouvernements unterbleibt,  so ernennt 

der Mil itär-Generalgouverneur e;iue entsprechende, 
Zahl von Mitgliedern, die zur Vertretung derselben 

oder gleichartiger Interessen berufen erscheinen.

§ 5.

Der  Gouvernementsohulrat versammelt sich aut, 
Einladung des Vorsitzenden. Seme Gutachten werden 
mit absoluter Stimmenmehrhei t der anwesenden 

Mitglieder (§ 3 lit. a-e) erstattet.

Der  Vorsitzende stimmt nicht min, kann jedoch  
bei ghuchgeteilten Stimmen entscheiden.

Der  Protokol l führer wird vom Militär-General
gouverneur bestimmt.

§ G.

Mit Zust immung des Mhitär-Genelial-Gou vor- 

neurs kann der Gouvernementschulrat  auch Personen, 
die ihm nicht angeboren, mit der Ausarbei tung  von 

Gutachten und Erstattung vou Berichten betrauen.

§ 7.

Verfügungen und Entscheidungen des Militär- 

generalgouverueurs,  die in Angelegenhei ten des V  ir- 

kungskreises des Gouvernementschulrates dringlich- 
keitshalber ohne dessen Begutachtung getroffen wur
den, sind detn Gouvernementschulrate in seiner nächs

ten Sitzung zur Kenntnis zu brmged.

§ «•

Den nasser halb des Standortes des Militäi*- 
geueralgouvememeuts  wohnhaften Mitgliedern des
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Gouveriiementschulrates gebührt für die Zu-  und Heim
reise der Ersatz der baren W a g e n -  und .Liseuba.Iin- 

fahrtauslagen (II.  Klasse), sowie täglic.he Diäten von 
zwanzig  Kronen für jeden Sitzungstag und für jeden 

für die Reise anfgewendeten vollen Reisetag.

§ *

Die Mitglieder des Gouveri iementschulrates 

können sieh vom Zustande und dem Retrie.be der 
öffentlichen und Privatschulen durch persönliche 

Wahrneh mu ng  überzeugen; Anträge aut Grund dieser 
Wahrnehmungen sind dem Mil itär-Generalgouverne

ment schriftlich vorzulegen. Sowei t  die Mitglieder nicht 

vom zuständigen Ko mm ando  mit Aufgaben der Sohul- 

autsicht betraut siud, haben sie sich auf  die Erstat
tung dieser A nträge  zu beschränken. Sie dürfen ge 
genüber den Schn1 Verwaltern, Lehr- und Aufsichtsor-
ganen keinerlei Anreg un gen Vorbringen, die den A n-*
schein behördlicher Ver fügungen wachi 'ufen könnten.

§ 1".

Die Mitglieder des Gouvernementschulrates ha

ben über die Beraluugen strengstes Stil lschweigen zu 
beobachten.  Die Einhaltung dieser Pili ent ist beim 

Eintritte dem Vorsitzenden durch Handschlag  zu 

geloben.

§ H .

Der  Mil itär-Generalgouverneur kann einzelne 

Mitglieder von ihren .Funktionen entheben oder den 

Gouvernementschulrat  auflösen.

§ l f

Der Mil itär-Generalgouverneur bestimmt, auf A n 
trag des Gouveruementschulratas aus den Mitgliedern 

desselben zwei  oder drei Mitglieder als Ausschuss des 
Gouvernementschulrates.  Vorsitzender des Ausschusses 
ist der Vorstand der Schulabtei lung des Mil itär-Gene

ralgouvernements.  De m  Ausschüsse wird eiu weiterer 

Beamter des Mil itär-General-Gouvernements fallweise 
zugeteilt.  Der Ausschuss hat an der Vorbereitung der 
Geschälte wi tzuwirken,  die zur Beratung  ,m Gouver - 

uemeutsohulrate gelangen sollen

Der  Ausschuss wird vo m  Vorstande der Sohul- 

abtei lung des Mditär -Geneia l -Gouvernemeuts wenig
stens einmal monatlich einberuteu.

Die Ausschussmitglieder haben keinen Anspruch 
aut die in § 8 erwähuteu Reise-und Diatengebühreu.

§ 13

Diese Verordnung tritt mit dem Tage  der 

Kundmaehuug in Kraft.

3. 

Schulverein ..Polska Macierz Szko ina“ in Polen. 

E r la s s  des k. u. k. Armeeoberkommandos vom 6 Juni 

1916.

U m  die Entwicklung  des Schulwesens in unse
rem polnischen Okkupationsgebiete zu fördern und 
den mit schulhehördiichen Aufgaben betrauten Orga
nen der k. u k Mil itärverwaltung eine Unterstützung 
beim weiteren Ausbau des' Unterrichtes zu gewähren 

ist es dringend wüuschenswert,  dass im k. u. k. Okku
pationsgebiete die Tät igke it  des vor  Jahren durch 
die russische Herrschaft  unterdrückten polnischer 

Schul Vereines „Po lska  Macierz Szk olua “ und zwai 
als eine vou Warschau und dem deutschen Okku
pationsgebiete der Natur der Sache nach zwar  un
abhängige jedoch  mit der Zentrale in Warschau ir 
Kontakt stehende Organisation wieder auflebe. Der 
Filialen und Zweigveremeii  dieser Organ,satiou so
wie den einzelnen Personen und Korporat ionen,  die 
dem Vereine als Mitglieder angehört haben, wird dahei 

vou  der Mil itärverwaltung jedw ede  Unterstützung 

und Förderung bei Wiederaufnahme ihrer Tätigkei t  

zu gewähren sein. A u f  den Beitritt weiterer Mitgl ie 
der wird soweit  irgend mögl ich l i ingewirkt werden.

Die einzelnen Zweigvereine und Ortsgruppen in 

unserem Okkupationsgebiete werden ellebaldigst in 

einer Zentrale in Lublin vereinigt,  von der aus die 

gesammte Vereinstätigkeit in intellektueller wie in 

wirtschaftl icher Hinsicht geleitet w ’rd.

Es bedarf  nicht der Erwähnung, dass die ge- 

sainmte V “reinstätigkeit der „Po lska Macierz Szkoi 

n a “ in unserem Okkupationsgebiete bezuglioh der A n 
werbung vou Mitgliedern, der Gel tendmachung der 
Verektsü weiake, der Samml ung  von  Beitragen, dei 

Vermögeusgeharung u, s. w. der vereinbeliürdiichen 

Aufsi cht der k. u k Mi l itärverwaltung unterliegt 
Diese Aufsicht wird gegenüber  der Zentrale in Lublin 

durch das Mil itärgeneralgouveruement,  gegenüber der 

Wirksamkeit anderer Zweigniederlassungen oder Orts

gruppen sowie der ""•seinen Mitglieder durch die 
Kre iskommandos ausgeübt werdeu.
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Die Schulaufsicht uud die sonstigen schulbehörd- 
iichen Funktionen werdeu wie bisher gemäss den Ver

ordnungen des Armeeoberkommandanten  vom 7. März 
1915 Nr. 6 V.-Bl,, 17. Oktober 1915 Nr. 41 V.-Bl.

und 8. März 1916 Nr. 52 V. Bl. durch die k. u. k,

Mil itärverwaltung ausgeübt. In die zu schaffenden 

fachlichen Beirätfc jeder Schulbehörde werden aber

jedenfalls ausser den Vertretern der itidigionsgesüll- 

scliaften, der Lehrerschaft,  der Gemeinden und der 

Gesundheitspflege auch Mitglieder des Vereines „ P o l 
ska Macierz Szkolna“ berufen werden.

4.

V e r k e h r  m i t  M o h n .

A u f  Grund des § 4 und 5 der Verordnung des 

Armeeoberkommandanten  vom 11. -Juli 1916, Nr. 61 
(Verordnungsblatt  der k. u. k. IM. V. in Polen
X X I I I .  Stückj bostunme ich:

§  1. Beschlagnahme:

Der  gesammte Mohn,  glei chgi lt ig ob derselbe 
aus eigenem oder aus dem im Frühjahre durch die 

Kre iskommandos zugewmseneu Saatgut, stammt, ist 
beschlagnahmt.

§ 2 .  V e r k e h r

Jeder  Verkehr mit Molm ist untersagt.

§ 3. Übernahme:

Der Mohn wird durch hiezu von der E V. Z 

des M. G. G. legitimierte Personen aufgekauft und 
sind die Produzenten zum Verkauf ihres gesammten 
Mohnes  zu den in § 4 festgesetzten Preisen ver
pflichtet.

Saatgut darf u.cht zurückbehalten werden.

§  4. Ubernanmspreis '

Der  Dbernahmspreis betragt K 145 -  pro 100 kg 

ab Bann bezw. Schiffsstation.

§  5. Strafbestimmungen

Übe rtrotungen dieser Verordnung werden Vom 
Kreiskommando nach § 10 der eingangs erwähnten 

Verordnung,  bezw bezüglich des Ausfuhrverbotes 

nach § 7 der Verordnung N>- 47 vom 15. Dezember 

19 15 geahudet.

§ 6. Verbotswidrige Geschäfte, rückwirkende Kraft.

Die Bestimmungen der § § 1 1  und 12 der ein
gangs zitierten Verordnung finden auch auf Mohn 
sinngemäss Anwendun g.

5. 

Verkehr mit Kartoffeln.

A u f  Grund des § 4 d. ’• Vdg. des Anneeoberkom-  
maudanten vom  11. Juni 1916 Nr. 61 bestimme ich:

I. Kartoffeln zu Konsurnzwecken:

1. Der  Kartoffelverkehr innerhalb des Kreises 
unterliegt keiner Beschränkung.

2. Der  B ezu g  der Kartoffeln aus einem ande
ren Kreise ist nur mit Bewi l l i gun g  der Erute-Ver-  
wertungs-Zentrale des Jr. u. k Mil . -Gen.-Gouv.  g e 
stattet.

3. Für den Kreis D ^b row a werden die er fordere  

liehen Mengen an Kartoffeln durch die Ernte-Ver-  
wertungs-Zentrale zugewieseu,

4. Die im M. G. G.-Bereiche dislozierten Trup
pen und Anstalten können >m ganzen M. G. G.-Be- 

reiclie frei einkaufen.

II. Kartoffeln zu Industriezweoken:

1. Trocknungsanlagen

Die Trocknungsanlagen sind berechtigt, Kartoffeln 
aus aom eigenen Kreise ohne Einschränkung, j edoch  
zur ausschliesslichen Verarbe i tung  auf Trockeupro-  

dukte, anzukaufen.

2. Stärkefabriken.

Die Stärkefabi iken sind berechtigt,  Kartoffeln 

ausschliesslich für deu eigenen Betrieb aus dem eigenen 

Kreise zu kaufen und zu verarbeiteu.

3. Syruofabriken.

Den Syriipfabriken ist der Ankauf  Von Kartoffeln 

mclit gestattet.

4. Spiritus-Industrien.

Brennereien dürfen nur eigene Kartoffeln ver

arbeiten. Der A nk au f  anderer Kartoffeln ist untersagt.

Die Betriebsführung der Industrien ad § II  

Punkt 2 — 4 wird durch besondere Verordnungen 

geregelt  werden.
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III. Au s fuh r  der Kartoffeln aus dem M. G. G.- Bereiche:

Die für die Ausfuhr bestimmten Kartoffeln w e r 

den von Einkäufern der Ernte-Verwerfcungs-Zeutrale 
des M. ü .  G f , -  autgekauft.  Jede andere Ausftihr ist 
Verboten.

IV P r e i s e :

Nur Approvisionierungs-  und Konsumzw ecke 
un M. G. G .-Bereiche sind die j eweils in den einzel
nen Kreisen verlautbarten Richtpreise als Kartof fel 

höchstpreise gültig.  Für Industriezwecke und Ausfuhr 
in die Monarchie gelten die jeweils von  den Aufkäu

fern mit den Produzenten vereinbarten Preise.

V Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung werden vom 
Kreiskommaudo nach § 10 der Vdg. des Armeeober-  
kommandanten vom 11. Juni 1916 Nr. d l ,  bezw 
bezüglich des ‘Ausfuhrverbotes nach § 7 der Vdg.  Nr. 
47. vo m  15. Dezember  1915 geahndet.

VI. Verbotsw idrige Geschäfte. Rückwirkende Kraft:

Die Bestimmungen des § 11 der Verordnung des 
Armeeoberkommandauten  vom 11. Juni 1916. Nr. 61 
hnden auf Kartoffeln sinngemässe Anwend un g.

6

R u b e l k u r s .

Laut Verordnung des Armeeoberkommandos  

wurde ab 1 .September 1916 der Umrechnungswert  

für 1 Rubel  mit 2 K 75 h festgesetzt.

7.

Aufnahme von Einwohnern des Okkupationsgebietes 

Polen zum provisorischen Finanzwachdienste.

Laut nuittss des k. u. k. A.  0 .  K. AL V. P Nr 

112588 vom 1 12 1915 und Erlass des k. u. k. M. G. G. 

in Lublin von 15|!2 1915 Nr, 16169 können die 

sich be i  will ig nieldenden Einwohner  des Okkupa

tionsgebietes zum aushilfsweisen Dienste beim i ’ inaiiz- 

Vvaohkommando in Lublin herangezogen werde,!;.

Bedingungen für die Aufnahme sind folgende:

1) Physische Eignung.

2) Volle Beherrschung der polnischen Sprache 

in W o r t  und Schrift; (die Kenntnis der deutschen 

Sprache bildet vorzugsweise  Berücksichtigung.)

3)  Eine den Dienstverhältnissen entsprechende 
Intel l igenz.

4) Makelloses Vorleben.

5) Ein Alber von über 18— 35 Jahren,  wobei  
betont wird,, dass die minderjährigen einer schriftli
chen Einwi l l igung  des Vaters (Vormundes) ,  welche 

von der Gemeinde bestätigt sein muß, bedürfen.

Die Bekleidung bestehend aus 1 Mantel, 1 Bluse, 

1 Hose, 1 Kappe, und 1 Paa r  Schuhen per Mann erhal

ten die Jeweroer aus den Monturvoriäten  des M. G G.

Die Forterhaltauig der Bekleidungssorten wird 
aus dem Tageslolm bestritten

Als  Tages lo lm erhalten diese Leute 5 Kr.  täg
lich, welcher ihnen vom Tage  des Dienstantrittes 
(Meldung)  beim k. n. k Fmauzwa ohkomma nd o  in 
Lublin zu je  5 Tagen im vorhinein ausbezahlt wird.

Für die Ünt erb rm guu g sowie für eine kräftige 

uud dabei billige Verköstigung,  weiche  aus dem Ta-  

geslohu bestritten wird, trägt das Fiuanzwachkom-  
maudo  Sorge.

Die sieh freiwillig zum Aushdfsdienste melden

den Einwohner  unterstehen au f  die .Dauer ihrer frei
willig übernommenen Dienstleistung der Milibärge- 
walb. Jede  Dienstnachlässigkeit und Fahrlässigkeit-  

sowie  verbrecherisi  he Handlungen werden außer Ent 
lassung mit Strafen nach den Militärstralgesetzen 

geahndet.

D i e  Gesuche um Autnalime iu den Ansl.i ltsstand 
der Fmanzwa-che m i t  den n ö t i g e n  Beilagen sind hinnen 

3 M'onateti vom La,ge der Verlautbarung dieser 

Auf forderung an die k reiskoinmandos beziehungs, 

weise K i eistiu an z wach kom man dos eiuzubriujtao.

f l e v  K. u- k- nmanäanf:

A D O L F  S G H A L L E R  m.  P .
O b e r s t




